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Lernziele
Organisation und Funktion zentraler EU-Institutio-
nen sowie den Ablauf des europäischen Gesetzge-
bungsverfahrens kennen lernen; Einsicht gewin-
nen in die wachsende Bedeutung des EU-Parla-
ments als Interessenvertretung der EU-Bürger;
das Spannungsfeld zwischen nationalen und eu-
ropäischen Interessen sowie deren Ausgleich
durchschauen; die Entwicklung der EU sachlich-
kritisch verfolgen können; die Bereitschaft ent-
wickeln, die eigene Positionen zum europäischen
Integrationsprozess zu überdenken und positive
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen  der
EU-Bürger zu würdigen.

Vorkenntnisse
Begriffe: Fraktion, Vermittlungsausschuss, Gewal-
tenteilung; Überblick über Entstehung und allge-
meine Zielsetzung der Europäischen Union;
Kenntnis der Verfassungsorgane der Bundesrepu-
blik Deutschland; Kenntnis des Gesetzgebungs-
verfahrens nach dem Grundgesetz.

Zum Inhalt

Brüssel — die Schaltzentrale der EU

Bilder aus Brüssel mit den Gebäuden der
EU- Kommission, des EU-Parlaments, des EU-
Ministerrats leiten das Thema ein. Ca. 20000
Beschäftigte arbeiten in Brüssel und „(…)
was hier geschieht, wird in den Mitglied-
staaten mit Erwartungen und Misstrauen
verfolgt“. Die Vision eines vereinten Europa
mit dauerhaftem Frieden und Wohlstand
steht der Vorstellung eines „Raumschiffs
Brüssel, eines bürokratischen Monstrums
gegenüber, mit wirklichkeitsfremden Geset-
zen, einem unkontrollierbaren Machtapparat,
der alles über einen Kamm schert und aus
den Europäern eine große graue Masse
macht.“
An diese Bewertungspole stellt der Film die
Ausgangsfrage:  „Worauf läuft das, was in
Brüssel die letzten 50 Jahre entstanden ist,

wirklich hinaus? Was spielt sich hinter den
Fassaden wirklich ab?“

Das Europäische Parlament —
Spiegel der europäischen Realität

Der erste Blick führt in das Europäische Par-
lament, in welchem sich an einem Sitzungs-
tag über 9000 Menschen einfinden: Abge-
ordnete, Assistenten, Angestellte, Beamte,
Übersetzer, Dolmetscher, Pressevertreter,
Wirtschaftsvertreter.
Angesichts einer solchen Vielfalt von Spra-
chen, Mentalitäten und Interessen, stellt sich
die Frage, wie man im EU-Parlament über-
haupt zu einer Einigung kommt.
Fünf Abgeordnete des EU-Parlaments versi-
chern im Interview, dass die Arbeit unter den
Bedingungen der nationalen Vielfalt zwar
schwierig, zugleich aber auch eine interes-
sante Herausforderung sei. 
Eine Besonderheit ist die Arbeit in den Frak-
tionen und die Art der Mehrheitsfindung. Es
gibt keine nationalen Fraktionen, die Abge-
ordneten aller Mitgliedsländer arbeiten in
der Fraktion ihrer Partei zusammen, sie
sprechen in ihrer Landessprache und werden
simultan übersetzt. Sie stimmen nicht wie in
nationalen Parlamenten in festen Blöcken
ab, da es keine Regierungsfraktion und Op-
positionsfraktion gibt. Im EU-Parlament zählt
nur die politische Einstellung, nicht die
Staatsangehörigkeit und so müssen die Frak-
tionen mit ihren unterschiedlichen Auffas-
sungen viel enger zusammenarbeiten. Die
Mehrheiten zeigen sich erst im Abstim-
mungsergebnis. 

Die EU — eine Union von Staaten

Wird von Brüssel aus regiert? Sind Minister-
rat, EU-Parlament und Kommission zusam-
men die Schaltzentrale eines europäischen
Superstaates, ein übernationaler Regie-
rungsapparat? Auf diese Frage gibt der Film
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eine knappe und klare Antwort: Die EU ist
kein Staat, sondern eine Union von Staaten,
in welcher die Institutionen nicht über die-
selbe Macht verfügen wie nationale politi-
sche Organe. Die Mitgliedstaaten haben nur
einen Teil ihrer Macht abgegeben, so z.B. im
Bereich Wirtschaft und Umweltschutz, nicht
aber im Bereich Außenpolitik.  
In den der EU übertragenen Kompetenzbe-
reichen arbeiten die Institutionen, indem sie
die Meinungen der Bürger aufnehmen, Ge-
setze schaffen und  in diesem Sinne wie ein
Staat handeln, um vergleichbare Lebens-
und Arbeitsbedingungen für die Menschen in
den Mitgliedstaaten zu schaffen

Das europäische Gesetzgebungsverfahren

Anschließend zeichnet der Film am Beispiel
der Verabschiedung der Kosmetikrichtlinie
die Phasen der europäischen Gesetzgebung
nach.
Im praktischen Prozess des Gesetzgebungs-
verfahrens wird deutlich, welche Aufgaben
und Ziele das EU-Parlament und die Kommis-
sion verfolgen, die eher europäische Interes-
sen vertreten, die sie gegenüber dem Minis-
terrat durchsetzen müssen, da dieser eher
nationale Interessen vertritt. Die EU-Gesetz-
gebung weist eine erfolgreiche Bilanz auf,
verdeutlicht aber auch die Problem- und
Spannungsfelder europäischer Einigungspo-
litik.
Am Ende des Films betont die deutsche Ab-
geordnete Ursula Schleicher im Interview,
wie vorteilhaft die Gründung der EG in den
50er Jahren für ihr Leben war und setzt
allem Europaskeptizismus das Bild einer EU
entgegen, welche zum Sinnbild für ein gelun-
genes politisches Experiment und zum Be-
weis für politische Phantasie geworden ist.

Zur Verwendung

Das Thema ‚Europa’ ist in allen Schularten
fester Bestandteil des politischen Unter-
richts geworden und bezieht seine Legitima-
tion aus der Vision eines vereinten Europa,
in welchem die Mitgliedstaaten um einen
Ausgleich zwischen nationalen und gemein-
schaftlichen Interessen ringen.
Die didaktische Absicht des Films:
x Die Entscheidungen der EU greifen immer

mehr in unseren Alltag ein und hier setzt
der Film mit seiner im Titel programma-
tisch gestellten Frage nach der Funktions-
weise der EU an. 

x Mit konkretem Bildmaterial, klaren Frage-
stellungen, aussagekräftigen Interviews
von Abgeordneten aus vier verschiedenen
Nationen,  präzisem Kommentar verdeut-
licht er die Arbeitsweise und die Probleme
der EU im Bereich der Gesetzgebung,
schafft er durch die besondere Betonung
der Arbeit des Parlaments eine bürgerna-
he Perspektive.

x Im Gesetzgebungsverfahren wird das Rin-
gen um den Ausgleich zwischen nationalen
und europäischen Interessen zwischen
Kommission und Parlament einerseits und
dem Ministerrat auf der anderen Seite aus-
getragen. Harte Überzeugungsarbeit und
Kompromissfähigkeit bestimmen letztend-
lich die Entscheidung. Dies aufzuzeigen ist
notwendig, wenn es darum geht, das Funk-
tionieren der Union so konkret wie möglich
darzustellen.

x Mit der Kosmetik-Richtlinie als Fallbeispiel
stellt der Film ein grundlegendes Ziel der
EU in den Vordergrund, welches auf der
Grundlage der Menschenrechte und des
Naturschutzes ein Leben in Gesundheit
und Würde gewährleisten will.

x Das Fallbeispiel Kosmetikrichtlinie ermög-
licht vor allem für Jugendliche einen emo-
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tionalen Zugang zum Thema, weil die da-
mit verbundene Problematik der Tierver-
suche ein gesellschaftliches Reizthema ge-
worden ist, für welches viele ein offenes
Ohr haben. Zudem greifen immer mehr Ju-
gendliche infolge der Modetrends zu Pro-
dukten der Kosmetikindustrie und sind
sich der Gefahren vieler Inhaltsstoffe kaum
bewusst.  

Die Arbeit mit dem Film

I. Haupt- und Realschulen, Integrierten Ge-
samtschulen, Sekundarstufe I an Gymnasien,
beruflichen Schulen und in der Erwachse-
nenbildung

x Der Film als Einstieg in das Thema 
Ziel: Erarbeitung der Organisation der drei
wichtigsten Organe der EU und der Phasen
des europäischen Gesetzgebungsverfah-
rens; die Gewaltenteilung in der EU im Ver-
gleich mit den deutschen Verfassungsor-
ganen 

1. Schritt: Vorführung des Films; im Brain-
storming-Verfahren erste Eindrü-
cke sammeln lassen. 

2. Schritt: Wiederholte Vorführung des Films
in Sinnabschnitten (s. innere
Struktur unter ‚Inhalt’). Erarbei-
tung der gegebenen Informatio-
nen durch gezielte Beobachtungs-
bzw. Arbeitsaufträge.

Vorschläge für Fragen, dem Inhalt des Films-
folgend: 
— Warum wird die Stadt Brüssel als Schalt-

zentrale der EU bezeichnet?  
— Welche Institutionen sind in den drei Ge-

bäuden zu Beginn des Films unterge-
bracht?

— Wer arbeitet im Europäischen Parlament?
— Welches Problem ergibt sich aus der Viel-

falt von Sprachen, Mentalitäten und Inter-

essen für die Arbeit der Abgeordneten?
— Welche Interessen vertreten die Abgeord-

neten?
— Was ist das Besondere an der Arbeit der

Fraktionen und wie kommen Mehrheiten
zustande?

— Worin unterscheidet sich die Arbeit der
Fraktionen von der im Deutschen Bundes-
tag?

— Woran zeigt sich, dass im Europäischen
Parlament die einzelnen Mitgliedstaaten
bzw. Regionen in ihrer Besonderheit res-
pektiert werden?

— Wie charakterisieren die Abgeordneten im
Film ihre Arbeit im Parlament?

— Warum ist die EU kein Staat, sondern eine
Union von Staaten?

— Welche Institutionen sind an diesem Pro-
zess beteiligt?

— In welchen Schritten vollzieht sich das Ge-
setzgebungsverfahren?

— Welches Thema wird im Film verhandelt?
— Welches Ergebnis steht am Ende des Ver-

fahrens?
— Welche Institutionen vertreten die Interes-

sen der Gemeinschaft und welche die der
Mitgliedstaaten?

— Worin besteht nach den Worten der Abge-
ordneten am Ende des Films der große Ge-
winn der Einzelnen durch die europäische
Einigung?

3. Schritt: Systematische Erarbeitung der im
Film vorgestellten Organe; Mög-
lichkeit zu eigenständigem Re-
cherchieren im Internet; Zusam-
menstellung der Ergebnisse im
‚Busmodell’ nach Wolfgang Mattes
(In: Wochenschau, s. Literatur)  

4. Schritt: Vergleich mit den Verfassungsor-
ganen der Bundesrepublik

x Der Film als Wiederholung und Vertiefung
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tionalen Parlamenten erheblich. Der Ge-
bundenheit der Fraktionen im Machtspiel
zwischen Regierung und Opposition in na-
tionalen Parlamenten steht die von ande-
ren machtpolitischen Beweggründen ge-
tragene Arbeit der Fraktionen im EU-Parla-
ment gegenüber. Die Parteien im EU-Parla-
ment sind deshalb zu einer engeren Zu-
sammenarbeit gezwungen, dadurch gera-
ten partei-strategische Überlegungen in
den Hintergrund, die Durchsetzung der
Bürgerinteressen dagegen in den Vorder-
grund. Parlament und Kommission sind die
treibenden Kräfte im europäischen Inte-
grationsprozess. Dem Lernenden eröffnet
sich die Sichtweise eines ‚Europa für den
Bürger’ und damit eine Chance zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit eigenen Po-
sitionen zum Thema Europa.   

Weiterführende Informationen

Gewaltenteilung in der EU — die Rolle des
Europäischen Parlaments

Institutionen bezogene Materialien zu den
im Film vorgeführten EU-Organen gibt es  
sowohl im Internet als auch in einschlägigen
Lehrbüchern. Der Film veranschaulicht ihre
Arbeitsweise und ihre Rolle im Gesetzge-
bungsverfahren. Davon ausgehend bietet
sich eine systematische Erarbeitung der in-
stitutionellen Grundstruktur der EU an. (Nä-
heres unter www,europa.eu.int) Diese Struk-
tur ist in ihrer Art unvergleichlich, unter-
scheidet sich von der repräsentativ-demo-
kratischer Regierungssysteme zwar nicht
formal, aber inhaltlich. Folgende Aspekte
sollten bei der Erarbeitung des Themas be-
rücksichtigt werden:
— Das Europäische Parlament spielt im Ge-

setzgebungsverfahren nicht die zentrale
Rolle. 

Erarbeitung der Funktionsweise der EU an-
hand einer konkreten Fallanalyse, z.B. der
Kosmetik-Richtlinie (s. Information), vor
der Filmvorführung. 
Eine methodisch sehr gut aufgearbeitete
Unterrichtseinheit zum Thema des Films
findet sich in ‚Die Wochenschau’, Die Euro-
päische Union,  Januar/Februar 2002, Kap.
D, S. 29 ff. Fallbeispiel ist hier die Altauto-
richtlinie. Diese kann bzw. sollte durch die
Kosmetikrichtlinie ersetzt werden. An-
schließend die Vorführung des Films mit
oder ohne Fragestellung zur Sicherung des
Lernstoffs. 

II. 11. Jahrgangstufe und Sek. II 
Hier eignet sich der Film zur Wiederholung
der institutionellen Grundstruktur der EU
sowie der Unterschiede zu nationalen Ver-
fassungsorganen.  
Der Film dient als Einstieg in eine problem-
orientierte Diskussion des Themas Osterwei-
terung und der damit verbundenen Heraus-
forderungen für die beitrittswilligen Länder
sowie der Union selbst.
x Ausgehend von den im Film thematisierten

Interessenhaltungen in den wichtigsten Or-
ganen des Gesetzgebungsverfahrens kann
die Frage gestellt werden, inwieweit die ge-
plante Osterweiterung den Rahmen bishe-
riger Beitritte sprengt und wie das institu-
tionelle Gefüge der EU darauf reagieren
muss. 

x Der Film bietet mit seiner Betonung der
Vertretung der Bürgerinteressen durch das
EU-Parlament zugleich die Plattform für
eine tiefer gehende Beschäftigung mit den
Kompetenzen nationaler Volksvertretun-
gen und des EU- Parlaments, dem Ausmaß
und den Auswirkungen der europäischen
Gesetzgebung auf die EU-Bürger. 

x Die Arbeitsweise der Fraktionen im EU-Par-
lament unterscheidet sich von der in na-



— Seit den Verträgen von Maastricht und Am-
sterdam wandelt es sich aber von einer be-
ratenden Versammlung in ein Parlament
mit Gesetzgebungs- und Kontrollbefugnis,
das auf europäischer Ebene Aufgaben
wahrnimmt, die mit denen der nationalen
Parlamente  vergleichbar sind. 

— Über die klassischen Zuständigkeiten hin-
ausgehend gewinnt das EU-Parlament
auch immer mehr Einfluss auf die interna-
tionalen Aktivitäten der Union und war
maßgeblich an der Einberufung des Kon-
vents zur Zukunft der Europäischen Union
beteiligt. 

— Als einziges durch allgemeine Direktwahl
demokratisch legitimiertes politisches
Organ der EU versteht es sich als Interes-
senvertretung der Bürgerinnen und Bürger
in Europa.

(Näheres unter www.europarl.eu.int/presen-
tation/default_de.htm) 

Die Fraktionen 

Die große Mehrheit der 626 Abgeordneten
gehört einer der sieben Fraktionen an, in
welchen mehr als 100 nationale Parteien ver-
treten sind. 14 Abgeordnete sind fraktions-
los. Im Plenum sitzen die Abgeordneten
nicht nach ihren nationalen Delegationen,
sondern nach ihrer parteipolitischen Zuord-
nung in Fraktionen getrennt. Die Abgeordne-
ten sprechen in ihrer Sprache und werden si-
multan übersetzt. Der multinationale Char-
akter der Fraktionen lässt diese zum eigent-
lichen Faktor der Integration werden, wel-
cher der Herausbildung eines europäischen
Bewusstseins dient und den politischen
Willen der Bürger in der Union zum Ausdruck
bringt. 
Näheres über die Fraktionen ist unter der
Internetadresse des Europäischen Parla-
ments zu erfahren (s. ebenda).

Gesetzgebungsverfahren und Kosmetik-
richtlinie

Die Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 
27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über kosmeti-
sche Mittel erfuhr immer wieder Änderun-
gen. Die sechste Änderung im Jahr 1993 be-
inhaltet ein Verbot der Vermarktung von
Kosmetika ab 1998, deren Inhaltsstoffe in
Tierversuchen getestet wurden, allerdings
mit der Einschränkung, dass bis dahin wis-
senschaftlich geprüfte tierversuchsfreie
Testverfahren verfügbar sein müssten.
1997 verschob die Kommission das Vermarkt-
ungsverbot auf das Jahr 2000 mit der Be-
gründung, dass keine ausreichenden Fort-
schritte in der Entwicklung von tierversuchs-
freien Methoden erzielt werden konnten. Zu-
sätzlich sei ein Vermarktungsverbot von in
Tierversuchen entwickelten Kosmetika nicht
mit den Bestimmungen der Welthandelsor-
ganisation über den freien Handelsverkehr
vereinbar.
Im Jahr 2000 wurde das Vermarktungsver-
bot mit den gleichen Begründungen ein wei-
teres Mal auf das Jahr 2002 verschoben, ob-
wohl mittlerweile tierversuchsfreie Metho-
den offiziell anerkannt wurden. Das Verbot
trat nicht in Kraft, vielmehr wurden unter
dem Einfluss von Wirtschaftsinteressen Ge-
setzesentwürfe zur siebten Änderung der
Richtlinie vorgelegt, welche das Vermarkt-
ungsverbot in ein Tierversuchsverbot um-
wandeln sollte.
Vermarktungsverbot bedeutet, dass in der
EU generell keine Kosmetika verkauft wer-
den, die in Tierversuchen entwickelt werden.
Auch nicht solche Produkte, für die Tiertests
außerhalb der EU durchgeführt wurden. 
Tierversuchsverbot betrifft dagegen nur
Produkte, die in der EU entwickelt werden.
Importierte Produkte, die im Tierversuch ge-
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testet wurden, dürften uneingeschränkt auf
den Markt gebracht werden. So besteht die
Gefahr, dass Tierversuche in Drittländer ver-
lagert werden.
Der EU-Ministerrat forderte den Verzicht auf
das Vermarktungsverbot und wollte sich auf
keinen konkreten Termin für das Inkrafttre-
ten eines Tierversuchsverbots festlegen las-
sen. Das EU-Parlament forderte das Verbot
von Vermarktung und Tierversuchen sowie
konkrete Zeitpunkte. Erst über die Einberu-
fung des Vermittlungsausschusses einigte
man sich im November 2002 auf einen Kom-
promiss, dem beide Gremien im Januar 2003
offiziell zustimmten:
x Ab 2003 sind Tierversuche für die Prüfung

von fertigen kosmetischen Produkten wie
Shampoo, Lippenstiften oder Duschcremes
verboten.

x Ab 2009 gilt das Tierversuchsverbot für die
Inhaltsstoffprüfung von Kosmetika.

x Der Verkauf von Produkten, die außerhalb
der EU in Tierversuchen entwickelt wur-
den, wird EU-weit verboten. 

Literatur
Wochenschau, Januar/Februar 2002, Kap. D.

S. 29ff. (Eine didaktisch-methodisch sehr gut
aufbereitete Unterrichtseinheit zum Thema des
Films)
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Freigegeben 

o. A. gemäß 

§ 7 JÖSchG FSK 

Wie funktioniert die Europäische Union?
Die Europäische Union hat mehr Einfluss auf unser täg-
liches Leben, als den meisten Menschen bewusst ist.
Trotzdem weiß keiner so richtig, wie sie funktioniert. Der
Film stellt die drei wichtigsten Institutionen der EU mit
ihren Aufgaben und Arbeitsweisen vor: das Europäische
Parlament, die Kommission und den Rat der EU. An einem
konkreten Fallbeispiel, der Kosmetikrichtlinie, wird ge-
zeigt, wie ein europäisches Gesetz im Zusammenspiel
von Kommission, Rat und Parlament entsteht. 

Schlagwörter
Europäische Union; Europaparlament; Europäische Kommission;
Ministerrat; Europäisches Gesetzgebungsverfahren; Kosmetik-
richtlinie

Politische Bildung
Politikfelder
Internationale Beziehungen
Europäische Union

Allgemeinbildende Schule (ab 9)
Erwachsenenbildung; Lehrerfort- und weiterbildung

Weitere Medien
42 02376 Der Euro — eine Geschichte in drei Akten, 

Teil 1, 50 min, f/sw
42 02377 Der Euro — eine Geschichte in drei Akten, 

Teil 2, 50 min, f/sw
42 02378 Der Euro — eine Geschichte in drei Akten, 

Teil 3, 50 min, f/sw 
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